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Vermerk 

TOP 13.2 der Sitzung der Bürgerschaft am 25.02.2010 - Erklärung eines Rangrücktritts zu
gunsten der Flughafen Lübeck GmbH -

Der Bereich Recht wurde um Stellungnahme gebeten, welche rechtlichen Folgen mit der Erklärung 
des Rangrücktritts verbunden sind. Der Bereich Recht teilt dazu Folgendes mit: 

Mit dem Ausstieg des bisherigen Investors sind die ihm zustehenden Gesellschafterdarlehen auf die 
Hansestadt Lübeck übergegangen. Diese Gesellschafterdarlehen sind grundsätzlich bei der Flugha
fen Lübeck GmbH (FLG) zu bilanzieren und entsprechend als Forderungen der Hansestadt Lübeck 
in die Bilanz einzustellen. Dies führt zu einer finanziellen Belastung bei der FLG. Die FLG ist grund
sätzlich zur Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen verpflichtet, so dass diese Forderungen auch 
in die erforderliche Prüfung, ob ein Insolvenzgrund vorliegt, einzubeziehen sind. Nach der Insol
venzordnung ist dies zum einen die Überschuldung (§ 19 Insolvenzordnung) und zum anderen die 
drohende Zahlungsunfähigkeit (§§ 17,18 Insolvenzordnung). 

Grundsätzlich sind nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 Insolvenzordnung Gesellschafterdarlehen im Rahmen der 
Insolvenz nachrangig gegenüber anderen Forderungen in der Insolvenz. Dennoch können jederzeit 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens Zahlungen auf das Gesellschafterdarlehen geleistet werden. 
Dies führt dazu, dass die aus dem Gesellschafterdarlehen resultierenden Verpflichtungen der 
GmbH grundsätzlich zu bilanzieren und in die Prüfung der Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit 
einzubeziehen sind. Wird der Rangrücktritt erklärt, hat dies nach § 19 Abs. 2 Satz 2 zur Folge, dass 
die Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen nicht mehr in die Prüfung einer Über
schuldung einzubeziehen sind, da damit die Erklärung des Gesellschafters verbunden ist, die For
derung nicht mehr ernsthaft einzufordern. Gleiches gilt für die Einbeziehung der Forderungen aus 
dem Gesellschafterdarlehen in die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit. Auch hier gilt, ist ein Rangrück
tritt erklärt, ist diese Forderung nicht in die Prüfung einzubeziehen. 

Durch die Erklärung des Rangrücktritts kann somit das Entstehen eines Insolvenzgrundes vermie
den werden. 

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses ist von der Gesellschaft ein Lagebericht zu 
erstellen, der jedoch nicht Teil des Jahresabschlusses ist. In diesem sind der Geschäftsverlauf und 
die Lage der Kapitalgesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild vermittelt wird; dabei ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen 
(§289 HGB). Der Lagebericht soll somit zusätzliche Informationen in Ergänzung zum Jahresab-
schluss liefern. Daher ist auch auf Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Zentral sind dabei 
bestandsgefährdende Risiken (going concern), aber auch sonstige Risiken mit wesentlichem Ein-
fluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu berichten. Der Lagebericht ist nach § 317 
Abs.2 HGB Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. Er ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen des Abschlussprüfers in 
Einklang steht und ob er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens 
vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt 
sind. Das Ergebnis der Prüfung wird in einem Bestätigungsvermerk durch den Abschlussprüfer zu
sammen gefasst, in dem er im Idealfall mitteilt, dass keine Einwendungen gegen den Jahresab-
schluss bestehen. Nach § 322 Abs.3 HGB ist im Bestätigungsvermerk auch darauf einzugehen, ob 
der Lagebericht den zuvor dargestellten Anforderungen gerecht wird. Stellt der Abschlussprüfer fest, 
dass der Lagebericht keine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt oder 

mailto:recht@luebeck.de


- 2 -

gez. Kappelmann 

Britta Kappelmann 

bestehende Risiken nicht zutreffend dargestellt werden, so kann kein uneingeschränkter Bestäti
gungsvermerk erteilt oder der Bestätigungsvermerk sogar versagt werden. 

Laut Auskunft des Bereichs Beteiligungscontrolling sehen sich die Abschlussprüfer der FLG derzeit 
in der Pflicht, den Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2008/2009 zu versagen. Der La
gebericht zum Jahresabschluss 2008/2009 enthält eine positive Prognose für die Fortführung der 
Gesellschaft, wobei darauf hinzuweisen ist, dass dieser im 2. Quartal 2009 erstellt wurde. Aufgrund 
der zwischenzeitlichen Entwicklungen hinsichtlich der FLG sehen sich die Wirtschaftsprüfer gehin
dert, der positiven Fortführungsprognose und den damit einhergehenden Bewertungen im Jahres
abschluss zu folgen, da die Gesellschaft schon mit dem vormals durch Infratil erklärten Rangrücktritt 
bilanziell überschuldet war. Die Abschlussprüfer haben darauf hingewiesen, dass die Erklärung des 
Rangrücktritts für die Gesellschafterdarlehen durch die Hansestadt Lübeck auf jeden Fall erforder
lich wäre, um überhaupt zu einer positiven Fortführungsprognose gelangen zu können. 

Die Versagung des Bestätigungsvermerks hat handels- und gesellschaftsrechtlich keine negativen 
Folgen, wirkt sich jedoch negativ auf die Kreditfähigkeit der FLG am freien Markt aus und kann die 
Möglichkeit, einen Investor für die FLG zu finden, weiter einschränken. 


